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Verpackungsfreier Einkauf von Backwaren  
So könnte es gehen 
 
Für den verpackungsfreien Transport von Backwaren in kundeneigenen Taschen, Körben und 
Behältnissen gibt es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, von denen einige in der 
vorliegenden Handlungsempfehlung erläutert werden. Vergleichbare hygienische Systeme können 
unter Beachtung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen ebenso umgesetzt werden. 

 
Umsetzungsmöglichkeiten für die Übergabe von Backwaren zum Transport in kundeneigenen 
Taschen, Körben und Behältnissen (im Weiteren Behältnis). 

 Der Kunde hält sein mitgebrachtes Behältnis an die Theke und Sie lassen die Ware direkt in 
das Kundenbehältnis fallen ohne dieses dabei zu berühren. 

 Große Brote dürfen Sie in die Hand des Kunden geben (diese dabei nicht berühren).  

 Sie nutzen für die Übergabe der Backwaren ein Tablettsystem. 
 

o Handlungsempfehlung für die Nutzung des Tablettsystems für Backwaren: 
 
Legen Sie die vom Kunden gewünschte Ware auf ein frisch gereinigtes Tablett und stellen 
Sie dieses auf die Theke. Torten/Kuchen bei Bedarf auf Pappteller geben. 
 

 
 
Der Kunde nimmt die Ware vom Tablett und legt sie in sein mitgebrachtes Behältnis. 
Torten/Kuchen nimmt er einzeln vom Pappteller oder legt sie samt Pappteller in sein 
Behältnis. Das Tablett wird vom Kunden in die vor der Theke platzierte Tablettrückgabe 
abgelegt. 
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Was es bei der Übergabe von Backwaren zum Transport in kundeneigenen Behältnissen zu 
beachten ist: 

 Mit dem kundeneigenen Behältnis nicht in Berührung kommen. 

 Kundeneigenes Behältnis nicht hinter die Theke nehmen. 

 Kleine Backwaren nicht direkt in die Hand des Kunden geben.  

 Bei kundeneigenen Behältnissen mit erkennbaren Verschmutzungen oder bei zweifelhafter 
Eignung darf die Befüllung abgelehnt werden. 

 
Mit lebensmittelrechtlichen Fragen können Sie sich an das Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz des Landratsamts Schwäbisch Hall wenden.   
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